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Dienstleistungsvertrag / Leihvertrag 

 
 
 
 
 
 
 

zwischen 
 

Leihgeber: 
 

Name, Vorname: 
 

Anschrift: 
 

Telefonnummer: 
 

und 
 

Leihnehmer: 
 

Name, Vorname: 
 

Anschrift: 
 

Telefonnummer: 
 

 

 

 

 

 

§ 1. Gegenstand des Vertrages 
 

a) Dem Leihnehmer werden vom Leihgeber folgende Dienstleistungen/ Mietobjekte übertragen: 

    

    

    

b)    Der Leihnehmer verpflichtet sich zu einer Zahlung in Höhe von    €. Die 

Vergütung ist bei der Übergabe der Mietobjekte zu bezahlen oder im Voraus per Überweisung. 
 

 
Die Vergütung wird auf folgendes Konto überwiesen:  

Name des Kontoinhabers: Event Vermietung NRW 

IBAN: DE58 3505 0000 0200 4300 15 

Bankinstitut: Sparkasse Duisburg 

BIC: DUISDE33XXX 

 
§ 2. Vertragsausführung 

 
Der Leihgeber verpflichtet sich, die in § 1 festgelegten Dienstleistungen fachgerecht zu erbringen. Der 

Leihnehmer verpflichtet sich den genannten Betrag vor der Übergabe zu bezahlen. 
 

 
 

§ 3. Mietzeit 
 

Das Dienstleistungsverhältnis beginnt am   und endet am   . 
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§ 4. Haftung und Sorgfaltspflicht 
 

1. Der Leihgeber garantiert, dass die Mietobjekte in einem einwandfreien Zustand sind. Der Leihnehmer 

hat dies vor der Nutzung zu kontrollieren. 

 
2. Der Leihgeber kann für finanzielle Schäden, Ausfälle oder Datenverlust des Kunden, oder Dritter, die 

durch technisches Versagen von verliehenem Equipment verursacht werden, nicht haften. 
 

3. Wenn am Equipment Schäden auftreten, die der Kunde oder Dritte, durch unsachgemäßen Umgang mit 
dem Equipment verursacht haben, übernimmt der Kunde die Kosten der Reparatur bzw. den Ersatz. Bei 
Totalschaden oder Verlust zahlt der Kunde den Neupreis des betroffenen Artikels. Nach Ermessen des 
Leihgebers werden die Reparaturkosten ganz oder nur Anteilig vom Kunden übernommen.  

 

4. Der Leihgeber ist nach dem Aufbau dazu verpflichtet den Leihnehmer eine ausführliche Einweisung zu 

geben sowie über die sachgemäße Benutzung und den damit verbundenen Gefahren und 

Vorsichtsmaßnahmen des oben genannten Mietobjektes aufzuklären. Mit der Unterschrift des 

Dienstleistungsvertrages bestätigt der Leihnehmer während der Mietzeit die Verantwortung für das 

Mietobjekt und deren Nutzung für sich als Mieter und allen Benutzern des Mietobjektes bis zur 

Abholung durch den Leihgeber zu übernehmen. Der Leihgeber haftet nicht für Sachschäden, 

Verletzungen und Personenschäden die durch das Mietobjekt oder deren Nutzung währen der 

Mietzeit durch den Leihnehmer entstehen. 
 

 
               § 5. AGB, Impressum, Datenschutz 

 

Es gelten unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf 
unserer Seite www.eventvermietung-nrw.de mit einem einzigen Klick zu finden und stehen zusätzlich 
jederzeit als Download bereit. Mit der Unterschrift des Leihvertrages bestätigt der Leihnehmer diese 
gelesen zu haben und damit einverstanden zu sein.  

 
§ 6. Rückgabe 

 

1. Die Rückgabe erfolgt nach der vereinbarten Mietzeit. Hierzu wird im Voraus ein Termin vereinbart. 
 

2. Die Rückgabe hat planmäßig zu erfolgen. Sollte bei der Rückgabe niemand anzutreffen sein oder diese 

sich verzögern, wird ein Aufpreis von bis zu 500€  pro Tag berechnet. 
 

3. Nach Vertragsende ist der Leihnehmer dazu verpflichtet, dem Leihgeber die Mietobjekte einwandfrei 

zurückzugeben. 

 
§7. Vertragsänderungen und Nebenabreden 

 

 
1. Dieser Vertrag enthält alle getroffenen Vereinbarungen. Zukünftige Änderungen, Nebenabreden, 

Ergänzungen sowie die Aufhebung des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für diese 

Klausel. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen liegen dem Vertrag bei. 

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird dadurch die 

Wirksamkeit des übrigen Vertrages nicht berührt. Für den Fall der Unwirksamkeit einer 

Vertragsbestimmung verpflichten sich beide Seiten dazu, unter Berücksichtigung des ursprünglich mit 

der unwirksamen Klausel verfolgten wirtschaftlichen Zwecks, zu der Vereinbarung einer Neuregelung. 

Sollte es zu keiner Einigung kommen, gilt die gesetzliche Regelung. 
 

3. Der Leihnehmer ist verpflichtet, Veränderungen der Kontaktdaten innerhalb des Mietzeitraumes dem 

Leihgeber unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
 
 
 
 

Datum, Ort 
 

 
 
 
 

Unterschrift Leihgeber Unterschrift Leihnehmer 

http://www.eventvermietung-nrw.de/

